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Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Dipl.-Ing. Deimek und weitere Abgeordnete haben am
5. Juli 2023 unter der Nr. 15592/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betref-
fend Unzureichende Wetterinformationen fiir den Anwendungsbereich der General Aviation
gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:
» Ist lhrem Ressort bekannt, dass es zu Reduzierungen der Bereitstellung von Wetterda-

ten durch die Austro Control GmbH kommen soll?
a. Wenn ja, wie wird Ihr Ressort sicherstellen, dass es dadurch zu keinen Verlet-
zungen einschlégiger Vorschriften kommt?

Die Tatigkeiten des Flugwetterdienstes von Austro Control werden durch Vorgaben auf globa-
ler Ebene (ICAO, WMO), EU-Ebene (EU-Verordnungen) und nationaler Ebene (Luftfahrtgesetz
und Weisungen durch das Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat,
Innovation und Technologie) reglementiert und durch Flugsicherungsgebiihren finanziert. Das
Leistungsportfolio des Flugwetterdienstes von Austro Control zahlt europaweit zu den um-
fangreichsten und die Versorgung der Allgemeinen Luftfahrt (General Aviation) mit meteoro-
logischen Informationsprodukten liegt sogar Giber den gesetzlichen Vorgaben. Es ist nicht ge-
plant, diesen Umfang zukiinftig im Vergleich zu heute zu reduzieren.

In der Europdischen Union legt die Durchfihrungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission
gemeinsame Anforderungen an das Flugverkehrsmanagement und die Erbringung der Flugsi-
cherungsdienste, zu denen auch der Flugwetterdienst zahlt, fest. Darin wird u.a. klar geregelt,
wie Anderungen durchzufiihren sind, sodass ein sicherer Flugbetrieb jederzeit gewahrleistet
ist. Anderungen der Erbringung des Flugwetterdienstes werden der Aufsichtsbehérde geméaR
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den Verfahren zur Anderung des funktionalen Systems in Ubereinstimmung mit den Regelun-
gen des PART-ATM/ANS der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission Uber-
mittelt und von dieser auf Einhaltung der Vorgaben und der Sicherheit beurteilt.

Die Einhaltung dieser Vorgangsweise sowie der unionsrechtlichen Anforderungen wird durch
das Bundesministerium fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitadt, Innovation und Techno-
logie als Aufsichtsbehdrde der Austro Control Gberwacht, um sicherzustellen, dass es keine
Abweichungen gibt.

Zu Frage 2:
» Ist Ihrem Ressort bekannt, dass es zu Personalabbau im Bereich der Meteorologie in
der Austro Control GmbH kommen soll?
a. Wenn ja, wie wird durch Ihr Ressort sichergestellt, dass die behérdlichen Auf-
gaben der Austro Control weiterhin vollumfénglich erfiillt werden?

Der Flugwetterdienst von Austro Control befindet sich derzeit in Modernisierung. Durch die
Anwendung neuer Technologien und adaquate organisatorische Strukturen sinkt der Perso-
nalbedarf nachhaltig.

Das Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Techno-
logie als nationale Aufsichtsbehoérde Uber die Austro Control liberwacht die Einhaltung der
Leistungsziele gem. Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/317 der Kommission zur Festlegung
eines Leistungssystems und einer Gebihrenregelung fiir den einheitlichen europdischen Luft-
raum, zu denen auch das Ziel der Kosteneffizienz gehort. Durch die Modernisierung des Flug-
wetterdienstes kommt es zu signifikanten Effizienzsteigerungen, die zu einer Reduktion der
Kostenanteile der Flugsicherungsgebiihren fiihren werden, die auf den Flugwetterdienst ent-
fallen, was wiederum zu einer Entlastung der Luftraumnutzer:innen fihrt.

In der Europdischen Union legt die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission
gemeinsame Anforderungen an das Flugverkehrsmanagement und die Erbringung der Flugsi-
cherungsdienste, zu denen auch der Flugwetterdienst zahlt, fest. Darin wird u.a. klar geregelt,
wie Anderungen durchzufiihren sind, sodass ein sicherer Flugbetrieb jederzeit gewahrleistet
ist. Anderungen der Erbringung des Flugwetterdienstes werden der Aufsichtsbehdrde gemaR
den Verfahren zur Anderung des funktionalen Systems in Ubereinstimmung mit den Regelun-
gen des PART-ATM/ANS der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission Uber-
mittelt und von dieser auf Einhaltung der Vorgaben und der Sicherheit beurteilt.

Die Einhaltung dieser Vorgangsweise sowie der unionsrechtlichen Anforderungen wird durch
das Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und Techno-
logie als Aufsichtsbehorde der Austro Control Gberwacht, um sicherzustellen, dass es keine
Abweichungen gibt.

Leonore Gewessler, BA

2von 2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE,
MOBILITAT, INNOVATION UND

@wm-m(n.(x;u
MTSSIGNATUR

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

bn 3

Datum

2023-09-05T16:44:18+02:00

Seriennummer

1871969199

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Prufinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/

Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 09- 05T16: 56: 54+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2023-09-05T16:44:18+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-09-05T16:56:54+0200
	Parlamentsdirektion




